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Liebe Eltern, 

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, dass Sie Ihr 

Kind im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) am 

Olgahospital vorstellen möchten.  

Im SPZ sind unterschiedliche Berufsgruppen 

unter kinderärztlicher Leitung vereint. Die ver-

schiedenen Fachbereiche arbeiten Hand in 

Hand, um den individuellen Bedürfnissen Ihres 

Kindes gerecht zu werden. 

Da Sie bei einer privaten Krankenversicherung 

versichert sind, bitten wir Sie noch Folgendes 

zu beachten: 

Unsere Leistungen werden gegenüber privaten 

Krankenversicherungen (PKV) mit einer Quar-

talspauschale abgerechnet. Diese Abrech-

nungsform praktizieren wir gegenüber den 

gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) 

schon seit vielen Jahren. Dieses Vorgehen ha-

ben wir dem Verband der privaten Krankenver-

sicherung e. V. vorgeschlagen, um so sicherzu-

stellen, dass unsere SPZ-spezifischen Besonder-

heiten bei der Vergütung Berücksichtigung 

finden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Für unsere interdisziplinären Leistungen stellen 

wir Ihnen eine Quartalspauschale von derzeit 

509,70 Euro in Rechnung. Klären Sie bitte ge-

gebenenfalls die Kostenübernahme durch Ihre 

private Krankenversicherung, sofern Sie beihil-

feberechtigt sind, auch mit Ihrer Beihilfestelle. 

Sie sollten Ihre Beihilfe darauf hinweisen, dass 

die PKV nach Zustimmung, so wie die GKV, 

unsere Leistungen mit einer Quartalspauschale 

vergütet und wir keine Rechnungen auf Grund-

lage der GOÄ stellen. 

Möglicherweise werden Sie schon vor der Vor-

stellung Ihres Kindes bei uns nach der Notwen-

digkeit der Behandlung im SPZ gefragt. In die-

sen Fällen liefern Ihnen die Befunde Ihres bisher 

betreuenden Arztes wichtige Informationen.  

Sind längerfristige Maßnahmen im SPZ erfor-

derlich, werden wir Ihnen dies entsprechend 

mitteilen. 

Wir bitten Sie um Verständnis für dieses Vor-

gehen, das dazu beiträgt, Ihrem Kind auch 

langfristig eine fachlich gute Betreuung im SPZ 

anbieten zu können. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Dr. Andreas Oberle 

Ärztlicher Direktor 
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